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JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 23.12.2002

Rechtssatz

Der Zulassungsbesitzer einer Befdrderungseinheit von Gefahrgut kann sich hinsichtlich der ihn treffenden
Verpflichtungen nur insofern entlasten, als er ein geeignetes MaBnahmen- und Kontrollsystem eingerichtet hat,
welches unter den vorhersehbaren Verhaltnissen die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften mit gutem Grund

erwarten lasst.

Das Vertrauen auf die ordnungsgemafRe Bezettelung durch den Fahrer und den Gefahrgutbeauftragten einer

(anderen) Spedition genlgt keinesfalls, um den Beforderer zu entlasten.

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Niederösterreich 2002/12/23 Senat-BN-02-0086
	JUSLINE Entscheidung


